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MANDATSBEDINGUNGEN 
(Stand 1/2008)
Die nachfolgenden Mandatsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Verträge zwischen der Kanzlei COELER LEGAL Consulting EOOD (CL) und dem jeweiligen Auftraggeber, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist: 

1.
Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. CL ist berechtigt, sich
zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.


Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist CL
nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

2.
Der/die Auftraggeber/in hat CL auch ohne besondere Aufforderung über alle mit dem Auftrag zusammenhängenden Tatsachen umfassend zu informieren, sämtliche relevanten Schriftstücke vorzulegen und von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis zu geben, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit von CL bekannt werden. 

Er/sie verpflichtet sich, während der Dauer des Mandats nur in Abstimmung mit CL mit Dritten, insbesondere Gerichten, Behörden, der Gegenseite oder sonstigen Beteiligten Kontakt aufzunehmen. CL haftet nicht für Schäden, die infolge unzureichender oder verspäteter Information oder durch Kontaktaufnahme mit Dritten ohne Abstimmung mit ihnen entstehen. 


Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen von CL sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich. 

Hat CL die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern von CL außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.
3.
Die Korrespondenz mit einem Rechtsschutzversicherer stellt einen gesonderten Auftrag dar und ist grundsätzlich nicht mit dem Honorar in der Sache selbst abgegolten. Soweit CL auch beauftragt ist, den Schriftwechsel mit der Rechtsschutzversicherung zu führen, wird sie von der Verschwiegenheitsverpflichtung im Verhältnis zur Rechtsschutzversicherung ausdrücklich befreit. 

4.
CL ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang
mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

CL darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

CL darf personenbezogene Daten im Rahmen des Auftrages mit modernen Datenverarbeitungsanlagen erfassen, speichern und verarbeiten. Sie darf diese Daten an Dritte weitergeben und von diesen verarbeiten lassen, soweit sie dies im Rahmen des Auftrages für erforderlich halten. 

5.
Zur Erhebung der Klage und zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist CL nur dann verpflichtet, wenn sie einen darauf gerichteten Auftrag erhalten und angenommen hat. Meldet sich der Mandant nicht auf eine entsprechende Anfrage, bleibt CL untätig. Der Mandant ist darüber informiert, dass er in diesem Falle mit erheblichen Rechtsnachteilen zu rechnen hat.

6.
Die Vergütung von CL richtet sich nach einer schriftlichen Honorarvereinbarung. Die Notwendigkeit der Anfertigung von Fotokopien und Abschriften liegt im Ermessen von CL.

7.
Der/die Auftraggeber/in hat angeforderte Gebühren- bzw. Honoraransprüche und Auslagen von CL unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Tagen zu zahlen. Bei Auftragserteilung ist ein angemessener Kostenvorschuss zu entrichten, den CL nach billigem Ermessen festlegen wird. Vor dessen Eingang wird keinerlei anwaltliche Tätigkeit geschuldet; dies gilt nicht, wenn dem/der Auftraggeber/in unverhältnismäßige Schäden oder Nachteile drohen, die er/sie nicht selbst oder durch Einschaltung eines anderen Rechtsanwalt abwenden kann. 

8.
Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des/der Auftraggebers/in gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe der Gebühren- bzw. Honoraransprüche und Auslagen der Rechtsanwälte vorab an diese abgetreten. CL ist ermächtigt, die Abtretung im Namen des/der Auftraggebers/in dem Zahlungspflichtigen anzuzeigen und die Forderung einzuziehen. 

9.
Der/die Auftraggeber/in ist damit einverstanden, dass eingehende Geldbeträge vorab zur Deckung der jeweils fälligen Gebühren und Auslagen verrechnet werden. CL ist  von den Beschränkungen der § 181 BGB bzw. Art. 38 Abs. 1 des bulgarischen Gesetzes über die Schuldverhältnisse und Verträge befreit. 

10.
Mehrere Auftraggeber/innen haften als Gesamtschuldner. 

11.
CL darf ihre Gebühren- und Honoraransprüche an Dritte abtreten, die den gleichen Verschwiegen-heitspflichten unterliegen wie sie selbst, insbesondere an andere Rechtsanwälte. 

12.
Die Aufrechnung des/der Auftraggeber/in gegen eine Forderung von CL ist unzulässig, soweit die Forderung des Mandanten nicht unbestritten oder nicht rechtskräftig festgestellt ist. 

13.
Bei der Anwendung ausländischen Rechts wird die Haftung von CL im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ausgeschlossen; dies gilt nicht für sog. supranationales Recht. Der Rechtsanwalt korrespondiert mit ausländischen Auftraggebern in Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch oder Französisch. Etwaige Kosten der Übersetzung sind vom Auftraggeber zu tragen. Der Rechtsanwalt haftet nicht für Übersetzungsfehler. Die Haftung des beauftragten Rechtsanwalts oder seiner Erfüllungsgehilfen für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt.

14.
Die Verpflichtung von CL zur Aufbewahrung und Herausgabe von Handakten erlischt zwei Jahre nach Beendigung des Auftrages.

16.
Soweit nicht gesetzlich eine kürzere Verjährungsfrist gilt, verjähren die Ansprüche gegen CL drei Jahre nach Beendigung des Auftrags.

17.
Die Haftung von CL wird für alle Fälle leichter Fahrlässigkeit auf einen Höchstbetrag von 10.000 Lewa beschränkt. Unberührt bleibt eine weitergehende Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Im Einzelfall kann bei einem darüber hinausgehenden Haftungsrisiko gegen eine zusätzlich vom Mandanten zu übernehmende Versicherungsprämie eine höhere Einzelfallversicherung abgeschlossen werden. Der Mandant hat ein entsprechendes Verlangen schriftlich zu stellen.

18.
Diese Mandatsbedingungen gelten auch im Hinblick auf etwaige unterbevollmächtigte Rechtsanwälte.

19.
Es gilt das Recht der Republik Bulgarien.

20.
Der Sitz von CL ist vertraglicher Erfüllungsort und gleichzeitig Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem der Vollmacht zugrunde liegendem Rechtsverhältnis gegenüber Vollkaufleuten. 

21.
Eine eventuelle Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bestimmungen berührt die Rechtswirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten kommt und dem Vertragszweck am besten entspricht. 

Ich habe die vorstehenden Mandatsbedingungen verstanden und bin damit einverstanden.

____________________, den _______.2008

_______________________________________
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